
Kreisverwaltung  
                                                  A n t r a g  

des Rhein-Lahn-Kreises  

Untere Fischereibehörde                             auf Zulassung zur Fischerprüfung 

56130 Bad Ems                                                            zur Erlangung des ersten 

                                                  Fischereischeines  
  

 

Hiermit beantrage ich meine Zulassung zur Fischerprüfung.  

  

Angaben zur Person des Antragstellers:  

Vorname - Name  

geb. am  

in: Stadt – Landkreis - Land 

ständiger Wohnsitz: PLZ – Ort – Straße - Hausnummer - Landkreis 

Telefon-/Handynummer - E-Mail-Adresse 

  

a)  Ich bin*   ich bin nicht  

  

wegen Verstoßes gegen fischereirechtliche Vorschriften oder wegen Tierquälerei oder wegen 

vorsätzlicher Beschädigung von Anlagen, Fahrzeugen, Geräten oder Vorrichtungen, die der 

Fischerei oder Fischzucht dienen, oder von Wasserbauten rechtskräftig verurteilt oder mit einem 

Bußgeld belegt (*falls ja, bitte das Gericht bzw. die Verwaltungsbehörde, das Aktenzeichen und 

den Zeitpunkt angeben)  

 

 

b)  Ich habe schon** /    Ich habe noch an keiner 

                            

Fischerprüfung an der von dem Prüfungsausschuss der unteren Fischereibehörde teilgenommen.   

 

**bei Teilnahme:  

Datum - Name – Ort der Prüfung und des Prüfungsausschusses der Unteren Fischereibehörde 

 
Mit dem Ergebnis:   bestanden       nicht bestanden  

  

 

 

c) Ich habe den Vorbereitungskurs zur Fischerprüfung  

 

 im Online-Unterricht     in Präsenzunterricht    absolviert bei:   

 

Name - Ort  

am  



 

  

Folgenden Unterlagen füge ich dem Antrag bei: 

 

 Teilnahmebescheinigung Prüfungsvorbereitungskurs 

 Nachweis Praxistag 

 Kopie Personalausweis 

 Nachweis für ermäßigte Prüfungsgebühr (sh. Hinweis) 

 

  

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.  

  

Es ist mir bekannt, dass ich im Falle unrichtiger oder unvollständiger Angaben oder im Falle der 

Vorlage unzutreffender Urkunden von der Teilnahme an der Fischerprüfung ausgeschlossen bzw. die 

bestandene Prüfung für ungültig erklärt werden kann und das Fischerprüfungszeugnis sowie der 

erteilte Fischereischein eingezogen werden können.   

  

    

 

 

(Ort, Datum)    (Unterschrift)  

  

  

 

Bei minderjährigen Antragstellern: 
 

Erziehungsberechtigte: 

 Mutter, Anschrift, Kontaktdaten, falls abweichend von Antragsteller 

 Vater, Anschrift, Kontaktdaten, falls abweichend von Antragsteller 

 

 

Einverständniserklärung:  

   

 Ich /     Wir     

  

bin/sind damit einverstanden, dass __________________________________ an der Fischerprüfung 

teilnimmt.  

  

 

 

(Ort, Datum)                                                                                   (Unterschrift Mutter)  

  

 

 

(Ort, Datum)                                                                                  (Unterschrift Vater)  

  

Hinweis: 

Der Anmeldeschluss zur Fischerprüfung ist vier Wochen vor dem Prüfungstermin. 

Gemäß Landesgebührengesetz (LGebG) §§ 3-9 beträgt die Gebühr für die Fischerprüfung 50,00 €. 

Bei Vorlage eines Nachweises für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, 

Ableistende eines Jugendfreiwilligendienstes, Menschen mit Behinderungen, Empfängerinnen und 

Empfänger von Leistungen nach dem Zweiten, Dritten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder 

dem Asylbewerberleistungsgesetz, beträgt die Prüfungsgebühr 40,00 €. 

Wenn Sie den ermäßigten Gebührensatz geltend machen, reichen Sie bitte den 

entsprechenden aktuellen Nachweis mit der Anmeldung ein. 


